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(5)1) 1 In die Steuererklärungsformulare können auch Fragen aufgenommen
werden, die zur Ergänzung der Besteuerungsunterlagen für Zwecke einer
Statistik nach dem Gesetz über Steuerstatistiken erforderlich sind. 2 Die Finanz-
behörden können ferner von Steuerpflichtigen Auskünfte verlangen, die für die
Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes erforderlich sind.
3 Die Finanzbehörden haben bei der Überprüfung der Angaben dieselben
Befugnisse wie bei der Aufklärung der für die Besteuerung erheblichen Verhält-
nisse.

(6)2) 1 Zur Erleichterung und Vereinfachung des automatisierten Besteue-
rungsverfahrens kann das Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, dass und unter welchen
Voraussetzungen Steuererklärungen oder sonstige für das Besteuerungsverfah-
ren erforderliche Daten ganz oder teilweise durch Datenfernübertragung oder
auf maschinell verwertbaren Datenträgern übermittelt werden können. 2 In der
Rechtsverordnung können von den §§ 72a und 87b bis 87d abweichende
Regelungen getroffen werden. 3 Die Rechtsverordnung bedarf nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates, soweit die Kraftfahrzeugsteuer, die Luftverkehrs-
teuer, die Versicherungsteuer und Verbrauchsteuern, mit Ausnahme der Bier-
steuer, betroffen sind.

(7)3) 1 Können Steuererklärungen, die nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck abgegeben oder nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Daten-
fernübertragung übermittelt werden, nach § 155 Absatz 4 Satz 1 zu einer
ausschließlich automationsgestützten Steuerfestsetzung führen, ist es dem Steu-
erpflichtigen zu ermöglichen, Angaben, die nach seiner Auffassung Anlass für
eine Bearbeitung durch Amtsträger sind, in einem dafür vorgesehenen Ab-
schnitt oder Datenfeld der Steuererklärung zu machen. 2 Daten, die von mit-
teilungspflichtigen Stellen nach Maßgabe des § 93c an die Finanzverwaltung
übermittelt wurden, gelten als Angaben des Steuerpflichtigen, soweit er nicht
in einem dafür vorzusehenden Abschnitt oder Datenfeld der Steuererklärung
abweichende Angaben macht.

(8)4) 1 Ordnen die Steuergesetze an, dass die Finanzbehörde auf Antrag zur
Vermeidung unbilliger Härten auf eine Übermittlung der Steuererklärung nach
amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung verzichten
kann, ist einem solchen Antrag zu entsprechen, wenn eine Erklärungsabgabe
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung für den
Steuerpflichtigen wirtschaftlich oder persönlich unzumutbar ist. 2 Dies ist ins-
besondere der Fall, wenn die Schaffung der technischen Möglichkeiten für eine
Datenfernübertragung des amtlich vorgeschriebenen Datensatzes nur mit ei-
nem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand möglich wäre oder wenn der
Steuerpflichtige nach seinen individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten nicht
oder nur eingeschränkt in der Lage ist, die Möglichkeiten der Datenfernüber-
tragung zu nutzen.

1) § 150 Abs. 5 Satz 1 neu gef. mWv 1.1.2017 durch G v. 18.7.2016 (BGBl. I S. 1679).
2) § 150 Abs. 6 neu gef. durch G v. 1.11.2011 (BGBl. I S. 2131); Satz 7 neu gef. mWv 30.6.2013

durch G v. 26.6.2013 (BGBl. I S. 1809); Sätze 2 und 3 neu gef., Sätze 4 bis 10 aufgeh. durch G v.
18.7.2016 (BGBl. I S. 1679); zur Anwendung siehe Art. 97 § 27 Abs. 1 EGAO (Nr. 1.1).

3) § 150 Abs. 7 neu gef. durch G v. 18.7.2016 (BGBl. I S. 1679); zur Anwendung siehe Art. 97
§ 10a Abs. 4 Sätze 2 und 3 und § 27 Abs. 1 EGAO (Nr. 1.1).

4) § 150 Abs. 8 angef. mWv 1.1.2009 durch G v. 20.12.2008 (BGBl. I S. 2850).
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§ 1511) Aufnahme der Steuererklärung an Amtsstelle. Eine Steuererklä-
rung, die schriftlich oder elektronisch abzugeben ist, kann bei der zuständigen
Finanzbehörde zur Niederschrift erklärt werden, wenn dem Steuerpflichtigen
nach seinen persönlichen Verhältnissen weder die elektronische Übermittlung
noch die Schriftform zuzumuten ist, insbesondere, wenn er nicht in der Lage
ist, eine gesetzlich vorgeschriebene Selbstberechnung der Steuer vorzunehmen
oder durch einen Dritten vornehmen zu lassen.

§ 152 Verspätungszuschlag.
[Fassung bis 31.12.2018:] [Fassung ab 1.1.2019:2)]

(1) 1 Gegen denjenigen, der seiner
Verpflichtung zur Abgabe einer Steu-
ererklärung nicht oder nicht frist-
gemäß nachkommt, kann ein Verspä-
tungszuschlag festgesetzt werden.
2 Von der Festsetzung eines Verspä-
tungszuschlags ist abzusehen, wenn
die Versäumnis entschuldbar er-
scheint. 3 Das Verschulden eines ge-
setzlichen Vertreters oder eines Erfül-
lungsgehilfen steht dem eigenen Ver-
schulden gleich.

(1) 1 Gegen denjenigen, der seiner
Verpflichtung zur Abgabe einer Steu-
ererklärung nicht oder nicht frist-
gemäß nachkommt, kann ein Verspä-
tungszuschlag festgesetzt werden.
2 Von der Festsetzung eines Verspä-
tungszuschlags ist abzusehen, wenn
der Erklärungspflichtige glaubhaft
macht, dass die Verspätung entschuld-
bar ist; das Verschulden eines Vertre-
ters oder eines Erfüllungsgehilfen ist
dem Erklärungspflichtigen zuzurech-
nen.

(2)3) 1 Der Verspätungszuschlag darf
10 Prozent der festgesetzten Steuer
oder des festgesetzten Messbetrags
nicht übersteigen und höchstens
25 000 Euro4) betragen. 2 Bei der Be-
messung des Verspätungszuschlags
sind neben seinem Zweck, den Steu-
erpflichtigen zur rechtzeitigen Abga-
be der Steuererklärung anzuhalten,
die Dauer der Fristüberschreitung,
die Höhe des sich aus der Steuerfest-
setzung ergebenden Zahlungsan-
spruchs, die aus der verspäteten Ab-
gabe der Steuererklärung gezogenen
Vorteile sowie das Verschulden und
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
des Steuerpflichtigen zu berücksichti-
gen.

(2)5) Abweichend von Absatz 1 ist
ein Verspätungszuschlag festzusetzen,
wenn eine Steuererklärung, die sich
auf ein Kalenderjahr oder auf einen
gesetzlich bestimmten Zeitpunkt be-
zieht,
1. nicht binnen 14 Monaten nach

Ablauf des Kalenderjahrs oder
nicht binnen 14 Monaten nach
dem Besteuerungszeitpunkt,

2. in den Fällen des § 149 Absatz 2
Satz 2 nicht binnen 19 Monaten
nach Ablauf des Kalenderjahrs oder
nicht binnen 19 Monaten nach
dem Besteuerungszeitpunkt oder

3. in den Fällen des § 149 Absatz 4
nicht bis zu dem in der Anordnung
bestimmten Zeitpunkt

abgegeben wurde.

1) § 151 neu gef. mWv 1.1.2017 durch G v. 18.7.2016 (BGBl. I S. 1679).
2) § 152 neu gef. durch G v. 18.7.2016 (BGBl. I S. 1679); zur Anwendung siehe Art. 97 § 8 Abs. 4

EGAO (Nr. 1.1).
3) § 152 Abs. 2 Satz 1 geänd. durch G v. 13.12.2006 (BGBl. I S. 2878).
4) Zur erstmaligen Anwendung siehe Art. 97 § 8 Abs. 3 EGAO (Nr. 1.1).
5) Zur Anwendung siehe Art. 97 § 8 Abs. 5 EGAO (Nr. 1.1).

1 AO §§ 151, 152 Abgabenordnung
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[Fassung bis 31.12.2018:] [Fassung ab 1.1.2019:]
(3) Der Verspätungszuschlag ist re-

gelmäßig mit der Steuer oder dem
Steuermessbetrag festzusetzen.

(3) Absatz 2 gilt nicht,
1. wenn die Finanzbehörde die Frist

für die Abgabe der Steuererklärung
nach § 109 verlängert hat oder die-
se Frist rückwirkend verlängert,

2. wenn die Steuer auf null Euro oder
auf einen negativen Betrag fest-
gesetzt wird,

3. wenn die festgesetzte Steuer die
Summe der festgesetzten Voraus-
zahlungen und der anzurechnen-
den Steuerabzugsbeträge nicht
übersteigt oder

4. bei jährlich abzugebenden Lohn-
steueranmeldungen.

(4) Bei Steuererklärungen für ge-
sondert festzustellende Besteuerungs-
grundlagen gelten die Absätze 1 bis 3
mit der Maßgabe, dass bei Anwen-
dung des Absatzes 2 Satz 1 die steuer-
lichen Auswirkungen zu schätzen
sind.

(4) 1 Sind mehrere Personen zur
Abgabe einer Steuererklärung ver-
pflichtet, kann die Finanzbehörde
nach ihrem Ermessen entscheiden, ob
sie den Verspätungszuschlag gegen ei-
ne der erklärungspflichtigen Per-
sonen, gegen mehrere der erklärungs-
pflichtigen Personen oder gegen alle
erklärungspflichtigen Personen fest-
setzt. 2 Wird der Verspätungszuschlag
gegen mehrere oder gegen alle erklä-
rungspflichtigen Personen festgesetzt,
sind diese Personen Gesamtschuldner
des Verspätungszuschlags. 3 In Fällen
des § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
Buchstabe a ist der Verspätungs-
zuschlag vorrangig gegen die nach
§ 181 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4
erklärungspflichtigen Personen fest-
zusetzen.

(5)1) (aufgehoben) (5) 1 Der Verspätungszuschlag be-
trägt vorbehaltlich des Satzes 2, der
Absätze 8 und 13 Satz 2 für jeden
angefangenen Monat der eingetrete-
nen Verspätung 0,25 Prozent der fest-
gesetzten Steuer, mindestens jedoch
10 Euro für jeden angefangenen Mo-
nat der eingetretenen Verspätung.
2 Für Steuererklärungen, die sich auf
ein Kalenderjahr oder auf einen ge-
setzlich bestimmten Zeitpunkt bezie-

1) § 152 Abs. 5 aufgeh. mWv 30.6.2013 durch G v. 26.6.2013 (BGBl. I S. 1809).
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[Fassung bis 31.12.2018:] [Fassung ab 1.1.2019:]
hen, beträgt der Verspätungszuschlag
für jeden angefangenen Monat der
eingetretenen Verspätung 0,25 Pro-
zent der um die festgesetzten Voraus-
zahlungen und die anzurechnenden
Steuerabzugsbeträge verminderten
festgesetzten Steuer, mindestens je-
doch 25 Euro für jeden angefangenen
Monat der eingetretenen Verspätung.
3 Wurde ein Erklärungspflichtiger von
der Finanzbehörde erstmals nach Ab-
lauf der gesetzlichen Erklärungsfrist
zur Abgabe einer Steuererklärung in-
nerhalb einer dort bezeichneten Frist
aufgefordert und konnte er bis zum
Zugang dieser Aufforderung davon
ausgehen, keine Steuererklärung ab-
geben zu müssen, so ist der Verspä-
tungszuschlag nur für die Monate zu
berechnen, die nach dem Ablauf der
in der Aufforderung bezeichneten Er-
klärungsfrist begonnen haben.

(6) 1 Für Erklärungen zur geson-
derten Feststellung von Besteue-
rungsgrundlagen, für Erklärungen zur
Festsetzung des Gewerbesteuermess-
betrags und für Zerlegungserklärun-
gen gelten vorbehaltlich des Absatzes 7
die Absätze 1 bis 3 und Absatz 4 Satz 1
und 2 entsprechend. 2 Der Verspä-
tungszuschlag beträgt für jeden an-
gefangenen Monat der eingetretenen
Verspätung 25 Euro.

(7) Für Erklärungen zu gesondert
festzustellenden einkommensteuer-
pflichtigen oder körperschaftsteuer-
pflichtigen Einkünften beträgt der
Verspätungszuschlag für jeden an-
gefangenen Monat der eingetretenen
Verspätung 0,0625 Prozent der positi-
ven Summe der festgestellten Ein-
künfte, mindestens jedoch 25 Euro
für jeden angefangenen Monat der
eingetretenen Verspätung.

(8) 1 Absatz 5 gilt nicht für viertel-
jährlich oder monatlich abzugebende
Steueranmeldungen sowie für nach
§ 41a Absatz 2 Satz 2 zweiter Halbsatz

1 AO § 152 Abgabenordnung
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[Fassung bis 31.12.2018:] [Fassung ab 1.1.2019:]

des Einkommensteuergesetzes1) jähr-
lich abzugebende Lohnsteueranmel-
dungen. 2 In diesen Fällen sind bei der
Bemessung des Verspätungszuschlags
die Dauer und Häufigkeit der Frist-
überschreitung sowie die Höhe der
Steuer zu berücksichtigen.

(9) 1 Bei Nichtabgabe der Steuerer-
klärung ist der Verspätungszuschlag
für einen Zeitraum bis zum Ablauf
desjenigen Tages zu berechnen, an
dem die erstmalige Festsetzung der
Steuer wirksam wird. 2 Gleiches gilt
für die Nichtabgabe der Erklärung
zur Festsetzung des Gewerbesteuer-
messbetrags, der Zerlegungserklärung
oder der Erklärung zur gesonderten
Feststellung von Besteuerungsgrund-
lagen.

(10) Der Verspätungszuschlag ist
auf volle Euro abzurunden und darf
höchstens 25 000 Euro betragen.

(11)1) 1 Die Festsetzung des Verspä-
tungszuschlags soll mit dem Steuer-
bescheid, dem Gewerbesteuermess-
bescheid oder dem Zerlegungs-
bescheid verbunden werden; in den
Fällen des Absatzes 4 kann sie mit
dem Feststellungsbescheid verbunden
werden. 2 In den Fällen des Absatzes 2
kann die Festsetzung des Verspätungs-
zuschlags ausschließlich automations-
gestützt erfolgen.

(12) 1 Wird die Festsetzung der
Steuer oder des Gewerbesteuermess-
betrags oder der Zerlegungsbescheid
oder die gesonderte Feststellung von
Besteuerungsgrundlagen aufgehoben,
so ist auch die Festsetzung eines Ver-
spätungszuschlags aufzuheben. 2 Wird
die Festsetzung der Steuer, die An-
rechnung von Vorauszahlungen oder
Steuerabzugsbeträgen auf die fest-
gesetzte Steuer oder in den Fällen des

1) dtv 5785 ESt/LSt Nr. 1.
1) § 152 Abs. 11 Satz 2 angef. mWv 18.12.2019 durch G v. 12.12.2019 (BGBl. I S. 2451); zur

Anwendung siehe Art. 97 § 1 Abs. 13 EGAO (Nr. 1.1).

Abgabenordnung § 152 AO 1
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[Fassung bis 31.12.2018:] [Fassung ab 1.1.2019:]
Absatzes 7 die gesonderte Feststellung
einkommensteuerpflichtiger oder
körperschaftsteuerpflichtiger Ein-
künfte geändert, zurückgenommen,
widerrufen oder nach § 129 berich-
tigt, so ist ein festgesetzter Verspä-
tungszuschlag entsprechend zu er-
mäßigen oder zu erhöhen, soweit
nicht auch nach der Änderung oder
Berichtigung die Mindestbeträge an-
zusetzen sind. 3 Ein Verlustrücktrag
nach § 10d Absatz 1 des Einkommen-
steuergesetzes oder ein rückwirkendes
Ereignis im Sinne des § 175 Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 oder Absatz 2 sind
hierbei nicht zu berücksichtigen.

(13) 1 Die Absätze 2, 4 Satz 2, Ab-
satz 5 Satz 2 sowie Absatz 8 gelten
vorbehaltlich des Satzes 2 nicht für
Steuererklärungen, die gegenüber
den Hauptzollämtern abzugeben sind.
2 Für die Bemessung des Verspätungs-
zuschlags zu Steuererklärungen zur
Luftverkehrsteuer gilt Absatz 8 Satz 2
entsprechend.

§ 153 Berichtigung von Erklärungen. (1) 1 Erkennt ein Steuerpflichtiger
nachträglich vor Ablauf der Festsetzungsfrist,
1. dass eine von ihm oder für ihn abgegebene Erklärung unrichtig oder unvoll-

ständig ist und dass es dadurch zu einer Verkürzung von Steuern kommen
kann oder bereits gekommen ist oder

2. dass eine durch Verwendung von Steuerzeichen oder Steuerstemplern zu
entrichtende Steuer nicht in der richtigen Höhe entrichtet worden ist,

so ist er verpflichtet, dies unverzüglich anzuzeigen und die erforderliche Rich-
tigstellung vorzunehmen. 2 Die Verpflichtung trifft auch den Gesamtrechts-
nachfolger eines Steuerpflichtigen und die nach den §§ 34 und 35 für den
Gesamtrechtsnachfolger oder den Steuerpflichtigen handelnden Personen.

(2) Die Anzeigepflicht besteht ferner, wenn die Voraussetzungen für eine
Steuerbefreiung, Steuerermäßigung oder sonstige Steuervergünstigung nach-
träglich ganz oder teilweise wegfallen.

(3) Wer Waren, für die eine Steuervergünstigung unter einer Bedingung
gewährt worden ist, in einer Weise verwenden will, die der Bedingung nicht
entspricht, hat dies vorher der Finanzbehörde anzuzeigen.

3. Unterabschnitt. Kontenwahrheit

§ 154 Kontenwahrheit. (1) Niemand darf auf einen falschen oder erdichte-
ten Namen für sich oder einen Dritten ein Konto errichten oder Buchungen

1 AO §§ 153, 154 Abgabenordnung
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vornehmen lassen, Wertsachen (Geld, Wertpapiere, Kostbarkeiten) in Verwah-
rung geben oder verpfänden oder sich ein Schließfach geben lassen.

(2) 1)2) 1 Wer ein Konto führt, Wertsachen verwahrt oder als Pfand nimmt
oder ein Schließfach überlässt (Verpflichteter), hat
1. sich zuvor Gewissheit über die Person und Anschrift jedes Verfügungs-

berechtigten und jedes wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des Geldwäsche-
gesetzes zu verschaffen und

2. die entsprechenden Angaben in geeigneter Form, bei Konten auf dem
Konto, festzuhalten.

2 Für Verfügungsberechtigte sind § 11 Absatz 4 und 6, § 12 Absatz 1 und 2 und
§ 13 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes sowie zu § 12 Absatz 3 und § 13 Absatz 2
des Geldwäschegesetzes ergangene Rechtsverordnungen, für wirtschaftlich Be-
rechtigte der § 13 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes sowie zu § 13 Absatz 2 des
Geldwäschegesetzes ergangene Rechtsverordnungen entsprechend anzuwen-
den. 3 Der Verpflichtete hat sicherzustellen, dass er den Finanzbehörden jeder-
zeit Auskunft darüber geben kann, über welche Konten oder Schließfächer eine
Person verfügungsberechtigt ist oder welche Wertsachen eine Person zur Ver-
wahrung gegeben oder als Pfand überlassen hat. 4 Die Geschäftsbeziehung ist
kontinuierlich zu überwachen und die nach Satz 1 zu erhebenden Daten sind
in angemessenem zeitlichen Abstand zu aktualisieren.

(2a)3) 1 Kreditinstitute haben für jeden Kontoinhaber, jeden anderen Ver-
fügungsberechtigten und jeden wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des Geld-
wäschegesetzes außerdem folgende Daten zu erheben und aufzuzeichnen:
1. die Identifikationsnummer nach § 139b und
2. die Wirtschafts-Identifikationsnummer nach § 139c oder, wenn noch keine

Wirtschafts-Identifikationsnummer vergeben wurde und es sich nicht um
eine natürliche Person handelt, die für die Besteuerung nach dem Einkom-
men geltende Steuernummer.

2 Der Vertragspartner sowie gegebenenfalls für ihn handelnde Personen haben
dem Kreditinstitut die nach Satz 1 zu erhebenden Daten mitzuteilen und sich
im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich an-
zuzeigen. 3 Die Sätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden bei Kreditkonten, wenn
der Kredit ausschließlich der Finanzierung privater Konsumgüter dient und der
Kreditrahmen einen Betrag von 12 000 Euro nicht übersteigt.

(2b)3) 1 Teilen der Vertragspartner oder gegebenenfalls für ihn handelnde
Personen dem Kreditinstitut die nach Absatz 2a Satz 1 Nummer 1 zu erfassende
Identifikationsnummer einer betroffenen Person bis zur Begründung der Ge-
schäftsbeziehung nicht mit und hat das Kreditinstitut die Identifikationsnum-
mer dieser Person auch nicht aus anderem Anlass rechtmäßig erfasst, hat es sie
bis zum Ablauf des dritten Monats nach Begründung der Geschäftsbeziehung

1) § 154 Abs. 2 neu gef. durch G v. 23.6.2017 (BGBl. I S. 1682); zur Anwendung siehe Art. 97 § 26
Abs. 4 EGAO (Nr. 1.1); Satz 2 geänd. mWv 26.6.2017 durch G v. 23.6.2017 (BGBl. I S. 1822); Satz 2
neu gef. mWv 1.1.2020 durch G v. 12.12.2019 (BGBl. I S. 2602).

2) Für Geschäftsbeziehungen zu Kreditinstituten iSd § 154 Abs. 2 Satz 1 idF des G v. 23.6.2017
(BGBl. I S. 1682), die vor dem 1.1.2018 begründet worden sind und am 1.1.2018 noch bestehen,
siehe Art. 97 § 26 Abs. 5 EGAO (Nr. 1.1).

3) § 154 Abs. 2a und 2b eingef. durch G v. 23.6.2017 (BGBl. I S. 1682); zur Anwendung siehe
Art. 97 § 26 Abs. 4 EGAO (Nr. 1.1).

Abgabenordnung § 154 AO 1
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in einem maschinellen Verfahren beim Bundeszentralamt für Steuern zu erfra-
gen. 2 In der Anfrage dürfen nur die in § 139b Absatz 3 genannten Daten der
betroffenen Person angegeben werden. 3 Das Bundeszentralamt für Steuern teilt
dem Kreditinstitut die Identifikationsnummer der betroffenen Person mit,
sofern die übermittelten Daten mit den bei ihm nach § 139b Absatz 3 gespei-
cherten Daten übereinstimmen.

(2c)1) 1 Soweit das Kreditinstitut die nach Absatz 2a Satz 1 zu erhebenden
Daten auf Grund unzureichender Mitwirkung des Vertragspartners und gege-
benenfalls für ihn handelnder Personen nicht ermitteln kann, hat es dies auf
dem Konto festzuhalten. 2 In diesem Fall hat das Kreditinstitut dem Bundes-
zentralamt für Steuern die betroffenen Konten sowie die hierzu nach Absatz 2
erhobenen Daten mitzuteilen; diese Daten sind für alle in einem Kalenderjahr
eröffneten Konten bis Ende Februar des Folgejahrs zu übermitteln.

(2d)2) Die Finanzbehörden können für einzelne Fälle oder für bestimmte
Fallgruppen Erleichterungen zulassen, wenn die Einhaltung der Pflichten nach
den Absätzen 2 bis 2c unverhältnismäßige Härten mit sich bringt und die
Besteuerung durch die Erleichterung nicht beeinträchtigt wird.

(3) Ist gegen Absatz 1 verstoßen worden, so dürfen Guthaben, Wertsachen
und der Inhalt eines Schließfachs nur mit Zustimmung des für die Einkom-
men- und Körperschaftsteuer des Verfügungsberechtigten zuständigen Finanz-
amts herausgegeben werden.

Dritter Abschnitt. Festsetzungs- und Feststellungsverfahren

1. Unterabschnitt. Steuerfestsetzung

I. Allgemeine Vorschriften

§ 155 Steuerfestsetzung. (1) 1 Die Steuern werden, soweit nichts anderes
vorgeschrieben ist, von der Finanzbehörde durch Steuerbescheid festgesetzt.
2 Steuerbescheid ist der nach § 122 Abs. 1 bekannt gegebene Verwaltungsakt.
3 Dies gilt auch für die volle oder teilweise Freistellung von einer Steuer und für
die Ablehnung eines Antrags auf Steuerfestsetzung.

(2) Ein Steuerbescheid kann erteilt werden, auch wenn ein Grundlagen-
bescheid noch nicht erlassen wurde.

(3) 1 Schulden mehrere Steuerpflichtige eine Steuer als Gesamtschuldner, so
können gegen sie zusammengefasste Steuerbescheide ergehen. 2 Mit zusam-
mengefassten Steuerbescheiden können Verwaltungsakte über steuerliche Ne-
benleistungen oder sonstige Ansprüche, auf die dieses Gesetz anzuwenden ist,
gegen einen oder mehrere der Steuerpflichtigen verbunden werden. 3 Das gilt
auch dann, wenn festgesetzte Steuern, steuerliche Nebenleistungen oder sons-
tige Ansprüche nach dem zwischen den Steuerpflichtigen bestehenden Rechts-
verhältnis nicht von allen Beteiligten zu tragen sind.

(4)3) 1 Die Finanzbehörden können Steuerfestsetzungen sowie Anrechnun-
gen von Steuerabzugsbeträgen und Vorauszahlungen auf der Grundlage der

1) § 154 Abs. 2c eingef. durch G v. 23.6.2017 (BGBl. I S. 1682); zur Anwendung siehe Art. 97 § 26
Abs. 4 EGAO (Nr. 1.1).

2) § 154 Abs. 2d eingef. mWv 25.6.2017 durch G v. 23.6.2017 (BGBl. I S. 1682); zur Anwendung
siehe Art. 97 § 1 Abs. 12 Satz 1 EGAO (Nr. 1.1).

3) § 155 Abs. 4 neu gef. mWv 1.1.2017 durch G v. 18.7.2016 (BGBl. I S. 1679).

1 AO § 155 Abgabenordnung


